
 

Maßnahmen zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Sportfreunde, 

am heutigen Mittwoch (19.05.) liegt die Inzidenz für Bottrop am fünften Werktag in Folge unter 

dem Schwellenwert von 100. Damit ist das Kriterium einer stabilen Inzidenz erfüllt. Das Land 

NRW wird daher die Allgemeinverfügung und damit die Restriktionen auf Basis des Infektions-

schutzgesetzes aufheben. Bindend ist dann wieder die Coronaschutzverordnung des Landes 

NRW. Entsprechend gelten ab Freitag (21.05.) die folgenden Regelungen für den Sport: 

Inzidenz < 100:  

 Sport im Freien ist ohne Wahrung eines Mindestabstandes für maximal 5 Personen aus maximal 

2 Haushalten zulässig ist. Das schließt die Ausbildung im Einzeltraining mit ein. 

 Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren dürfen im Freien in Gruppen von maximal 

20 Personen zzgl. maximal zwei Anleitungspersonen ein Sportangebot nutzen. Die 

Anleitungspersonen müssen keinen negativen Test vorlegen. Auch Kontaktsport ist zulässig. 

 Auf Sportanlagen im Freien ist kontaktloser Sport auch unabhängig vom Alter der teilnehmenden 

Personen in Gruppen von bis zu 20 Personen (inkl. Anleitungspersonen) zulässig.  

 Möglich ist der ärztlich verordnete sowie unter ärztlicher Betreuung und Überwachung 

durchgeführte Rehabilitationssport nach § 64 Absatz 1 Nummer 3 des Neunten Buches 

Sozialgesetzbuch. Vereine, die derartige Angebote wieder anbieten möchten, sind angehalten, 

sich mit dem BSBB in Verbindung zu setzen.  

Dabei gilt, dass zwischen verschiedenen Gruppen, die gleichzeitig Sport auf einer Sportanlage treiben, 

dauerhaft ein Mindestabstand von 5 Metern einzuhalten ist. Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen (inkl. 

Duschen u. Umkleiden) ist unzulässig. Zuschauer (auch Eltern) sind nur in Ausnahmefällen zulässig. 
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Diese neuen Regularien bedeuten einen Schritt in Richtung eines Normalbetriebes und bieten 

vielfältige Möglichkeiten. Mit diesen Möglichkeiten geht aber auch eine hohe Verantwortung für 

die Akteure des Sports einher. Die Coronapandemie ist trotz der erfreulichen Entwicklungen 

nicht vorbei, das Infektionsgeschehen bleibt dynamisch und nur wenn der Inzidenzwert stabil 

unter 100 bleibt, kann der Sport nachhaltig von den Lockerungen profitieren. 

Umso wichtiger ist es, dass auch weiterhin die geltenden Regelungen und Empfehlungen zur 

Hygiene- und dem Infektionsschutz genaustens beachtet werden. Die entwickelten Konzepte in 

den Vereinen und den Sportverbänden sind umzusetzen. Wir empfehlen, die bevorstehenden 

Pfingsttage zu nutzen, um die eigenen Konzepte gewissenhaft an die neuen 

Rahmenbedingungen anzupassen. Die Bennenung eines Corona-Beauftragten für jeden Verein 

und Nutzer von Bottroper Sportstätten ist weiterhin obligatorisch. Bitte geht verantwortungsvoll 

mit den Möglichkeiten um! 

Mit weitergehenden Lockerungen ist in der Perspektive ab einer stabilen Inzidenz von unter 50 

zu rechnen. Eine stabile Inzidenz liegt dann vor, wenn in Bottrop an fünf aufeinander folgenden 

Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 50 unterschreitet. Im Freien wäre 

Sport dann wieder uneingeschränkt möglich, eine Öffnung der Sporthallen wäre eingeschränkt 

möglich.  

Über die weiteren Entwicklungen halten wir euch im gewohnten Umfang auf dem Laufenden 

und stehen bei Rückfragen weiterhin gerne zur Verfügung. Gerne beraten wir auch bei der Um-

setzung von Hygiene- und Durchführungskonzepten, um den Sport in Bottrop wieder in Bewe-

gung zu bringen. 

Bleibt gesund!  

Mit sportlichen Grüßen 

 
Jürgen Heidtmann 

Betriebsleiter 


